
Tagesordnungspunkt  
 

Betrifft: 
 

Förderung von Sportvereinen 
 
 

V O R L A G E 
Öffentlich 

zur Sitzung des 
Gremiums: Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur am 11.05.2005 

X mit Beschlussentwurf 
 mit Entwurf einer Beschlussempfehlung an den 

        zur Sitzung am  

 auf Grund einer Beschlussempfehlung 
des   einstimmig 

                                            vom   mehrheitlich 
Zuständige bzw. federführende 
Dienststelle: 52 Sportförderung 

Beteiligte 
Dienststellen:  

 
Beschlussentwurf: 
 

Die vom Rat aus Spendenmitteln der Kreissparkasse Köln für Sportförderung 
bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.000,00 € werden an die Sportvereine weitergeleitet. 
Aus diesem Betrag erhält jeder Sportverein einen Grundbetrag in Höhe von 50,00 € und 
einen auf den Restbetrag bezogenen Anteil nach der Anzahl der für 2005 in der 
Bestandserhebung des Landessportbundes gemeldeten jugendlichen Vereinsmitglieder 
unter 18 Jahren. 
 
Die im städtischen Haushalt unter Haushaltsstelle 5500.7170.3 bereitgestellten Mittel in 
Höhe von 3.100,00 € sind an den Stadtsportverband Wipperfürth e. V. zur 
verwendungsnachweispflichtigen Projektförderung weiterzuleiten. Der Stadtsportverband 
wird verpflichtet, in den Bewilligungsbescheiden die städtische Förderung deutlich zu 
machen. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 15.03.2005 aus der Kreissparkassen-Spende für die 
Sportförderung einen Betrag von 12.000,00 € bereitgestellt. 2.000,00 € davon wurden dem 
VfR Wipperfürth für die Instandsetzung des Aschenplatzes Dreiböcken gezahlt, sodass 
noch 10.000,00 € zur Verteilung bereitstehen. Im Haushalt sind weitere 3.100,00 € 
veranschlagt . 
 
 

 
Begründung: 
 

Die Mittel in Höhe von 10.000,00 € sollen nach dem bisherigen Verfahren auf die 
einzelnen Sportvereine aufgeteilt werden. Dabei erhält jeder Sportverein einen 
Grundbetrag von 50,00 € und einen auf die jugendlichen Vereinsmitglieder bezogenen 



Pro- Kopf- Betrag. Eine genaue Aufteilung der Zuschussmittel ist als Anlage 1 der Vorlage 
beigefügt. 
 
Die Weiterleitung der im städtischen Haushalt veranschlagten Mittel von 3.100,00 € an 
den Stadtsportverband Wipperfürth e.V. zur gezielten Projektförderung hat sich bewährt. 
Diese Regelung wurde erstmals im Jahre 2000 umgesetzt. Wie der Stadtsportverband die 
Projektmittel verteilt, wird im Einzelnen berichtet (siehe dazu auch TOP 1.9.1 der heutigen 
Sitzung). Aufgrund der guten Erfahrungen schlägt die Verwaltung auch jetzt wieder vor, es 
bei der Projektförderung im bisherigen Rahmen zu lassen. 
 
 

 
 
 


